
BGB = Bürgerliches Gesetzbuch 
EGBGB = Einführungsgesetz zum BGB 

§ 1616 BGB 
 
Das Kind erhält den Ehenamen seiner Eltern als Geburtsnamen. 
 
 
 
§ 1617 Abs. 1 BGB 

 
   Führen die Eltern keinen Ehenamen und steht ihnen die Sorge gemeinsam zu, so bestimmen sie durch 

Erklärung gegenüber dem Standesbeamten den Namen, den der Vater oder die Mutter zur Zeit der Erklärung 
führt, zum Geburtsnamen des Kindes. Eine nach der Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärung muss 
öffentlich beglaubigt werden. Die Bestimmung der Eltern gilt auch für ihre weiteren Kinder. 

 
 

Artikel 5  EGBGB  

(1) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, dem eine Person angehört, und gehört sie mehreren Staaten 
an, so ist das Recht desjenigen dieser Staaten anzuwenden, mit dem die Person am engsten verbunden ist, 
insbesondere durch ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder durch den Verlauf ihres Lebens. Ist die Person auch 
Deutscher, so geht diese Rechtsstellung vor. 

(2) Ist eine Person staatenlos oder kann ihre Staatsangehörigkeit nicht festgestellt werden, so ist das Recht 
des Staates anzuwenden, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt oder, mangels eines solchen, ihren 
Aufenthalt hat. 

(3) Wird auf das Recht des Staates verwiesen, in dem eine Person ihren Aufenthalt oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, und ändert eine nicht voll geschäftsfähige Person den Aufenthalt ohne den Willen des 
gesetzlichen Vertreters, so führt diese Änderung allein nicht zur Anwendung eines anderen Rechts. 

 

 

Artikel 10 EGBGB  

(1) Der Name einer Person unterliegt dem Recht des Staates, dem die Person angehört. 

(2)  Ehegatten können bei oder nach der Eheschließung gegenüber dem Standesamt ihren künftig zu 
führenden Namen wählen  

1. nach dem Recht eines Staates, dem einer der Ehegatten angehört, ungeachtet des Artikels 5 Abs. 1,     
oder 

2. nach deutschem Recht, wenn einer von ihnen seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. 

Nach der Eheschließung abgegebene Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden. Für die 
Auswirkungen der Wahl auf den Namen eines Kindes ist  § 1617c des Bürgerlichen Gesetzbuches 
sinngemäß anzuwenden. 

 

(3)       Der Inhaber der Sorge kann gegenüber dem Standesamt bestimmen, daß ein Kind den    
Familiennamen erhalten soll 

1. nach dem Recht eines Staates, dem ein Elternteil angehört, ungeachtet des Artikels 5 Abs. 1, 

2. nach deutschem Recht, wenn ein Elternteil seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, oder 

3. nach dem Recht des Staates, dem ein den Namen Erteilender angehört. 

Nach der Beurkundung der Geburt abgegebene Erklärungen müssen öffentlich beglaubigt werden. 


